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A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

Auf eine Anfrage der Abg. Dr. G red 1 e r und Genossen,: 

betreffend die Einrichtung von Kurkommissionen in Niederösterreich, ' 

ist folgende Antwort des Bundesministers für soziale Verwaltung 

Pro k s c h eingelangt~ 

"In Beantw('lrtung der in der Sitzung des Nationalrates vom 11. 

Juli 1956 gemäß § 65 der Geschäftsordnung desselben von den Abge­

ordneten Dr • Gredler, Kandutsch und Genossen an mich gerichteten 

Anfrage~ betreffend die Einrichtung von Kurkommissionen in Nie­

derösterreich, teile ich nach neuerlichem Ersuchen an die Nieder­

österreichische Landesregierung, für die Herstellung verfassungs­

gemäßer Zustände in der Niederösterreichischen Kurverwaltung Sor­

ge zu tragen, und nach Durchführung der erforderlichen Erhebun­

gen folgendes mit~ 

Die Niederösterreichische Landesregierung wurde bereits 

mit Schreiben meines Bundesministeriums vom 5 . April 1955, 

Zl. V-24.763-20/JL/55, eingeladen, das zu dem Bundesgrundsatz­

gesetz, BGBl.Nr. 429/1937, noch zu erlassende Landesausführungs­

gesetz ehestens der Beschlußfassung durch den Landtag zuzuführen 

und entsprechend dessen Bestimmungen die Kurkommissionen in Nie ­

derösterreich zu bestellen. ~uf Grund dieses Schreib ens wurde beim 

Amte der Niederösterreichische Landesregierung auch ein Referen­

tenentwurf eines entsprechenden Ausführungsgesetzes zu dem ober­

wähnten Grundsatzgesetz ausgearbeitet, der aber bish er infolge 

verschiedener vom Standpunkte der Fremdenverkehrsförderung aufge­

tauchter Schwierigkeiten noch nicht als Regierungsvorlage in den 

Niederösterreichischen Landtag eingebracht werden konnte . Auch 

durch meine neu erliche Erinnerung vom 18. August 1956 auf Grund 

der ergangpnen neuerlichen Anfrage und durch wiederholte Urgen­

zen meines Bundesminis teriums konnte die Angelegenheit nicht vor­

angebracht werden . 

Der Niederösterreichische Landtag hat die mit § 12 Abs . 2 

des Grundsatzges etzes, BGBI.Nr. 88/1930, fixierte Frist natü~~ 

lieh schon lange überschritten . Die Zust ändigkeit zur Erlassung 

der bezüglichen Ausführungs bestimmung en für Niede'rösterreich 
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.ist daher a lt ernativ a~f den Bund übergegangen, der, solange das 

Land Niede rösterreich ein entsprechendes Ausführungsgesetz nicht 

erläßt, ein solches für das Bundesland Niederösterreich gelten­

des Bundesges etz erlassen könnte. Theoretisch wäre es daher ohne­

weiters möglich, den Entwurf eines ErsatzaUSführungsgesetzes, gül­

tig für das Bundesland Niederösterreich, zu dem Bundesgrunds atz­

gesetz, BGBI.Nr. 429/1937, dem Nationalrat vorzulegen und in die­

sem Entwurf eine Zusammens etzung de r Kurkommission im Sinne einer 

demokratischen Vertretung der am Kurwesen int eressierten Bevöl­

kerungskreise vorzusehen. Praktisch würde aber damit für die 

Vollziehung auf diesem Gebiete nichts gewonnen werden. Durch ein 

solches Ersatzges etz würde wohl das Heilquellen- und Kurorte­

Grundsatzges etz in seiner l etzten Fassung auch i m Bundesland Nie­

derösterreich in Kraft tr eten. Es könnte damit aber nur die Zusam­

mensetzung der Kurkommissionen ge r egelt werden. Diesen Kurkom~::.fl -

sionen würden jedoch die Mitt el zur Besor gung ihr er Auf gaben man­

geln, denn mit § 14 der Verordnung des Land eshauptmannes von Nie­

derdonau vom 19. Juli 1939, Verordnungsblatt für Ni ederdonau Nr. 

58, wurde § 10 des Niederösterr eichischen Heilquellen- und Kur­

orteausführungsgesetzes, LGBl.Nr. 5/1934, der den Kurkommissio­

nen aHs Recht gab, Kurtaxen einzuheben, aufgehoben und in der 

Folgezeit durch die Fremdenverkehrspflege regelnde Bestimmun­

gen ers etzt . ~and e l in dies er Hinsicht könnte aber nicht durch 

ein Ers a tzausführungsges etz des Bundes, sondern nur durch ein 

Landes ausführungsges etz geschaffen werd en. Ein solches dürfte 

s ich aber nicht auf die ~iederingeltungsetzung des § 10 des Lan­

des ausführungs gese tz es , LGBI.Nr. 5/1934, in s e iner a lten Fas­

sung beschränken, weil im Hinblick auf die Bestimmungen des Fi­

nanz-Verfassungsgesetzes 1948 und des zu~ze it geltenden Finanz­

aus gleichsges etze s die Kurkommissionen nicht als Abgabenhoheits­

träger auftreten können. 

Die von mir in d~esem Zusammenha ng ver anlaßten Erhebungen 

ergaben, daß ähnlic he Verhältnis se , wi e sie im Bundesland Nie­

derösterreich vorherrschen, auch in den meis ten anderen Bund8s­

ländern bestehen. Landesaus führungsges etze i m Stnne der Novell e 

zum Heilquellen·- und Kurort e- Bundesgrunds atzges et z ~ BGBL 

Nr. 429/1937, wurden bisher nur in den Bundesländerr. Burgen­

land und Steiermark erlassen. Es bestehen wohl auch i n den 
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übrigen Bund esländern Kurkommis sion en, die ähnl ich zusammenge­
setzt sind, wie dies § 9 Abs.2 des Heilquellen- und Kurorte­
Grundsatzgesetzes in Fassung der Nov e lle, BGBI.Nr.429!1937, 
vorsieht, deren Belange ab er nebst der Eingebung der Kurtaxen 
und deren Verwendung durch die Fremdenverkehrsförderung betref­
fende Bestimmungen geregelt sind. Eine auf die Bestimmungen des 
Heilquellen- und Kurorte- Grundsatzgesetzes abgestützte Rechts­
la ge kann ab er durch ein durch den Bund zu erlass end es Ers a tz­
ausführungsges etz nicht wiederh ergestellt werden. Wie b ereits 
erwähnt, könnten sich die dem Nationalrat vorzulegenden Bundes­
ersatzges ntze nur auf die Ausführung der Bestimmungen des § 9 
Abs . 2 des Grunds'atzges et zes in Fassung der hiezu ergangenen No­
velle, BGBl . Nr. 429/19 37, somit nur auf die Regelung der Zusam­
mens etzung der Kurkommission en beschränken, sofern seitens der 
in Betracht kommenden Länd er Ausführungsgesetze diesbezüglich 
bisher noch nicht erlassen wurden. Einer Neuregelung auf Grund 
der auf dem Gebi ete des Heilquellen- und Kurortewes ens best ehen­
den Grundsatzrügelung bedarf ab er auch die Einhebung der Kur­
taxen. Eine solche Neur egelung kann aber nur durch die Landes­
ges etzgebung getroffen werden, die hiebei, um nicht mit den Be­
stimmungen des Finanz-Verfassungsgesetzes und des Finanzaus­
gleichsgesetzes in \-Tide rspruch zu kommen, den Weg gehen müßte, 
daß die Kurtaxen bzw. Kurbeiträge als Fremdenverkehrsabgabe 
nach § 9 Abs . 1 Z.4 Finanzausgleichsgesetz beurteilt werden. 
Die Fr emdenverkehrsabgabe ist unter die ausschließlichen Landes­
abgaben einzureihen; dementsprp.che nd müßte der Kurbeitrag als 
ausschli eßliche Landesabga be v6rgesehen werden. Durch die Bei­
fügung einer landesgesetzlichen Zweckwidmung und Zweckbindung 
dürft e das beabsichtigte Ziel, die Kurabgabe bzw. Kurtaxe nur 
für kurörtliche Aufgaben bereitzuhalten, am sichersten erreicht 
werden. Die Landesges e tzgeber hä tten nun die Möglichkeit, die 
Kurt axe b zw. den Kurb eitrag als Zuschlag zu den auf den Frem­
denv er kehrsges etzen b eruhenden Fremdenverkehrsförderungsb e iträ­
gen (aus dem Titel des Gebrauches d er Kureinrichtungen) vorzu­
sehen oder diejenigen Gemeinden, deren Gebiet ganz oder teil­
weis e in einen Kurbezirk einbezogen ist, ausdrücklich vom Gel­
tungsb er eich der Fremdenv 8rkehrsges etze auszunehmen. 

Di esb ezügliche Vorschläge habe ich auch in meinem Schrei­
ben der Ni e derösterreichischen Landesregierung gemacht . 

Die Bestimmungen des derz eit in Geltung steh enden Heilquel­
l en- und Kurorte-Grundsatzges etzes des Bundes erweisen sich aber 
auch in anderer Hinsicht durch die zwischenzeitige Entwicklung 
auf di es em Gebiete l ückenha ft und v eraltet. Ich habe dah er mein 
Bundes minist erium, das sich b ereits seit längerer Zeit mit der 
Ausarbeitung e ines Entwurfes eines neuen derartigen Bundesgrund­
s a tzges e tz es befaßt, a ngewiesen, einen solchen Entwurf ehestens 
dem Begut achtungsverfahren zuzuführen. Dem Nationalrat werd e ich 
sodann an St e lle eines Bundes ersatzges ~tzes im Sinne de r gest ell­
t en Anf r ag e den Entwurf eines neuen und mod ernen Heilquellen­
und Kurort e-Grundsatzges etzes, in dem auch die in der do. An­
frage au f geworf enen Probl eme sodann allumfassend grunds ätzlich 
b er ücks i"'htigt werd en könnten, vorlegen." 

-.- 0- 0-.-.-.-.-
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